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Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 1 § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Krankenkasse übernimmt 90 vom Hundert der 
Kosten der im Rahmen der kassenzahnärztlichen Versorgung 
durchgeführten medizinisch notwendigen Versorgung mit 
Zahnersatz. Der Zahnersatz umfaßt auch Zahnkronen. Die 
zahnärztliche Behandlung ist für den Patienten kostenfrei. " 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 
c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Aufwendungen der Krankenkassen für die Zu-
schösse dürfen insgesamt 60 vom Hundert der Aufwendungen 
der Versicherten für ihre medizinisch notwendige Versorgung 
mit Zahnersatz nicht übersteigen. " 

d) Absatz 4 wird gestrichen. 
e) Absatz 5 wird gestrichen. 
f) Absatz 6 wird gestrichen. 

Bonn, den 24. November 1988 

Wüppesahl 

Begründung 

Die Einführung eines Kostenerstattungsprinzipes bei Zahnersatz 
widerspricht dem Sachleistungsprinzip der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Die Einführung eines nur 50%igen Zuschusses für 
Zahnersatz und zahnärztliche Leistungen muß wegfallen zugun-
sten der ursprünglichen Regelung, wonach die zahnärztliche Be-
handlung für den Patienten kostenfrei ist. Die Verringerung des 
Zuschusses für Zahnersatz von 60 v. H. auf 50 v. H. der Gesamt-
kosten benachteiligt die sozialschwächere Bevölkerungsschicht. 
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Auch ist die Staffelung der Zuschüsse von 40 v. H. für technisch 
aufwendige Versorgungsformen, 50 v. H. für mittlere Versor-
gungsformen und 60 v. H. Zuschuß für einfache Versorgungsfor-
men nicht gerechtfertigt. Der Zuschuß zu den zahntechnischen 
Leistungen muß nach wie vor mindestens 90% der Kosten betra-
gen. Dies gilt unabhängig von der Versorgungsform. Diese Staffe-
lung der Zuschüsse hätte zur Folge, daß aufwendigere Versor-
gungsformen nur noch mit 40% bezuschußt würden, was letztlich 
zur Folge hätte, daß sich sozialschwächere Bevölkerungsgruppen 
einen aufwendigeren Zahnersatz nicht mehr leisten könnten. Eine 
ordnungsgemäße zahntechnische Versorgung darf aber nicht am 
Geldbeutel scheitern. Außerdem ist es fraglich, was eine aufwen-
digere Behandlungsmethode ist und was nicht. 


